
Markt Bruckmühl 
Landkreis Rosenheim 

 
 

Hausanschrift: 
Rathausplatz 4 
83052 Bruckmühl 
Postanschrift: 
Postfach 11 49 
83044 Bruckmühl 

Sprechzeiten: 
Montag – Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 
Montag  15:00 - 16:30 Uhr 
Donnerstag  16:00 - 18:30 Uhr 

Telefon Vermittlung  (08062) 59-0 
Telefax:  Hauptamt OG:  (08062) 59-46 
 Bauamt EG:  (08062) 59-47 
 Kasse EG: (08062) 59-69 
Mail: rathaus@bruckmuehl.de  

Bankverbindungen: 
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling   
(BLZ 711 500 00) 101 139 
Volksbank Raiffeisenbank Mangfalltal Rosenheim eG  
(BLZ 711 600 00) 108 880 
Postbank München (BLZ 700 100 80) 12537-800 
 

 

 

INFORMATIONSBLATT 2010 
 

Steuern und Abgaben 
 
 

Abfallentsorgungsgebühren 
 

Müllgebühren pro Monat (14-tägige Leerung) 
 
Tonnenart bei Eigenkompostierung ohne Eigenkompostierung 

80 L 11,00 € 12,00 € 
120 L 16,00 € 17,50 € 
240 L 32,00 € 35,00 € 

 
1 Müllsack  6,00 € 
Leerung für 1,1 m³ - Eigentumsbehälter 74,00 € 
Leihbehälter pro Monat 320,00 € 

 
Mülltonnenabholung bzw. Tausch von Mülltonnen 
 

Mülltonnen können an der Wertstoffsammelstelle zu den Öffnungszeiten vom Hauseigentümer (Mieter und 
andere Personen nur mit schriftlicher Vollmacht) umgetauscht oder abgeholt werden. Sie brauchen 
hierzu keine weiteren Unterlagen! 
 
Bitte achten Sie darauf, dass die Tonnen sauber ausgewaschen zurückgebracht werden! 
 

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes (Siemensstr. 4, Tel. 08062/84 86 ): 
 

Montag, Mittwoch und Freitag von    8 – 11.30 Uhr und 13 – 16.30 Uhr 
sowie jeden 1. und 3. Samstag im Monat von  8 – 11.30 Uhr 

 
Ein Infoblatt für die Abfallvermeidung und -trennung im Haushalt liegt im Rathaus aus. Für Fragen und 
Anregungen zum Thema Abfallvermeidung und -trennung steht die Abfallberatung des Landratsamtes 
Rosenheim (Zimmer 419) gerne zur Verfügung (Telefon: 08031/392-1503). 

 
 

Wasser- und Kanalgebühren     
 

Wasser: bisher:  0,80 € pro m³ ab 2010: 1,00 € pro m³ 
+ 7 % MwSt = bisher:  0,86 € pro m³ ab 2010: 1,07 € pro m³ 
 

Kanal: 1,85 € pro m³  
 
 

Fäkalschlammgebühren 34,00 € pro m³ 
 
 

Hebesätze   Grundsteuer A und B  320 %   Gewerbesteuer    320 %  
 
 

Regelfälligkeiten für Steuern und Abgaben: 
 

15. Februar 15. Mai 15. August  15. November 
Bitte wenden 
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Hundesteuer 

 
Steuerpflichtig ist, wer einen über vier Monate alten Hund hält. Hält der Eigentümer den Hund nicht selber, so 
haftet er für die Hundesteuer neben dem Hundehalter. Die Hundesteuer ist eine unteilbare Jahressteuer und 
daher stets in voller Höhe zu entrichten, auch wenn der Hund nicht während des ganzen Jahres gehalten wird. 
Dauert die Hundehaltung weniger als drei Monate entfällt die Steuerpflicht. 

 
 Höhe der Steuer: 
 1. Hund      35,00 € 
 2. Hund      70,00 € 
 3. Hund und jeder weitere  105,00 € 
 

Hundesteueran- und Hundesteuerabmeldungen teilen Sie bitte schriftlich dem Steueramt im Rathaus, Zimmer 
4/EG, mit. Die entsprechenden Formulare finden Sie im Internet unter www.bruckmuehl.de in der Rubrik 
Bürgerinfo/Formulare. 
 
 

Kindertagesstättengebühren pro Monat 
 

Betreuungszeiten:    1. Kind  2. Kind  3. Kind 
Mehr als 2 bis 3 Stunden     58,50 € 29,50 €  19,50 € 
Mehr als 3 bis 4 Stunden     65,00 € 32,50 €  22,00 € 
Mehr als 4 bis 5 Stunden     71,50 € 36,00 €  24,00 € 
Mehr als 5 bis 6 Stunden     78,00 € 39,00 €  26,00 € 
Mehr als 6 bis 7 Stunden     84,50 € 42,50 €  28,00 € 
Mehr als 7 bis 8 Stunden     91,00 € 45,50 €  30,50 € 
Mehr als 8 bis 9 Stunden     97,50 € 49,00 €  32,50 € 
Mehr als 9 bis 10 Stunden   104,00 €  52,00 €  34,50 € 
 
Für Kinder unter drei Jahren werden die doppelten Kindergartengebühren erhoben. 
 
Informationen zur Organisationseinheit für unter-3-jährige Kinder (Kinderkrippe) im Kindergarten Bruckmühl 
„Villa Kunterbunt“ auf Anfrage (Tel. 4697 oder 728331). 
 

 

 

Sonstiges 
 

Einzugsermächtigung 
 

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die anfallenden Steuern und Gebühren zum 
Fälligkeitstermin von Ihrem Konto abgebucht. Eine Änderung der Bankverbindung oder die Erteilung einer 
Einzugsermächtigung teilen Sie uns bitte schriftlich mit. Für Rückfragen steht Ihnen unsere Marktkasse 
(Telefon: 08062/59-17 oder -51) gerne zur Verfügung. Vordrucke für Einzugsermächtigungen finden Sie im 
Internet unter www.bruckmuehl.de in der Rubrik Bürgerinfo/Formulare. 

 
Bei Eigentümerwechsel ���� Bitte beachten! 

 
Wasser- und Kanalgebühren und Müllgebühren:  
Bitte melden Sie uns den Eigentümerwechsel schriftlich und unter Angabe der Tonnenanzahl und -größe sowie 
des Wasserzählerstandes mit Ablesedatum. Wir benötigen die Unterschriften des Käufers und des Verkäufers. 
Formulare finden Sie im Internet unter www.bruckmuehl.de in der Rubrik Bürgerinfo/Formulare. 
Bei Rückfragen erreichen Sie das Steueramt unter Telefon: 08062/59-20 oder -52, Fax: 59-69, E-Mail: 
steueramt@bruckmuehl.de 
 
Grundsteuer:  
Der bisherige Eigentümer bleibt solange grundsteuerpflichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den 
neuen Eigentümer fortgeschrieben hat. Der im Laufe des Jahres übergegangene Grundbesitz wird dem neuen 
Eigentümer zum 1. Januar des Folgejahres zugerechnet. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der bisherige 
Eigentümer Steuerschuldner. 

 
 

 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  

Sie erreichen uns unter Telefon 08062/59-52 (Frau Pitschka) oder -20 (Herr Lindner),  
Telefax 08062/59-69, E-Mail: steueramt@bruckmuehl.de 

Alle Formulare und Einzugsermächtigungen finden Sie auf unserer Homepage www.bruckmuehl.de  
in der Rubrik Bürgerinfo/Formulare. 

Ihr Steueramt Bruckmühl 


